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Der Verein versteht sich als vermittelndes Forum zwischen Wissenschaft und Praxis;
seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Kriminalprophylaxe und dem Strafvollzug.
Kriminologie ist die interdisziplindre Lehre von den Ursachen, den verschiedenen
Erscheinungsformen und der wirksamen Bekimpfung des Verbrechens. An einer Ein-
dimmung der Kriminalitait wie auch an einer erfolgversprechenden Therapie des krimi-
nell gewordenen Menschen ist die Offentliche Fiirsorge ganz wesentlich interessiert.
Wir werden deshalb auch in Zukunft im Rahmen der praktischen Moglichkeiten iiber
die Tatigkeit dieses neuen Vereins berichten. MH.

Die Dachorganisation Pro Infirmis und ihre Verbinde stellen sich vor

Umfangreich und weitverzweigt sind Arbeitsfeld und Organisationsstruktur des Schwei-
zer Behindertenhilfswerkes Pro Infirmis. Im Dienste der ungezdhlten geistig und kor-
perlich behinderten Mitmenschen unterhilt Pro Infirmis ein Zweigstellen- und Sprech-
stundennetz, das die ganze Schweiz umfasst. Dreizehn Fachverbinde (10 deutsche Schweiz,
3 franzosische Schweiz) fir die verschiedenen Behinderungen sind in Pro Infirmis zu-
sammengeschlossen; sie sollen im folgenden kurz dargestellt werden:

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fiir Korperbehinderte (SAK) hat zum Ziel die
Forderung zweckmaissiger Einrichtungen zugunsten Korperbehinderter sowie die Auf-
klarung der Offentlichkeit iiber Fragen der Hilfe fiir Korperbehinderte — architektonische
und psychologische Barrieren, medizinische und berufliche Rehabilitation.

Sekretariat: Feldeggstrasse 71, ¢c/o Pro Infirmis, 8032 Zirich.

Der Schweizerische Verband fiir das Gehorlosenwesen (SVG) bezweckt die seelisch-
geistige, religiose, medizinisch-audiologische, padagogische, berufliche, soziale und wirt-
schaftliche Hilfe und Beratung fiir jugendliche und erwachsene Gehorlose und ihre Ange-
horigen in der deutsch-, italienisch-, und romanischsprachigen Schweiz.

Sekretariat: Thunstrasse 13, 3005 Bern.

Der welschsprachige Verband: L’Association suisse pour les sourds démutisés (asasm):

Secrétariat: 32, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.

Der Bund Schweizerischer Schwerhorigenvereine (BSSV) setzt sich als Selbsthilfeorgani-
sation fir alle Fragen der Schwerhorigkeit ein, wie die Grindung von Vereinen und For-
derung ihrer Tatigkeit, Offentlichkeitsarbeit, Verstindigungstraining, Ausbildung von
Lehrern und Hormittelberatern.

Sekretariat: ¢/o Pro Infirmis.

Der welschsprachige Verband: La Société romande pour la lutte contre les effets

de la surdité (SRLS): Secrétariat: 4, rue de Sempach, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fiir Logopddie (SAL) bezweckt die Erfassung und
Behandlung Sprachgeschidigter durch Aus- und Fortbildung von Logopdden und durch
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Zusammenarbeit mit den der Sprachtherapie dienenden Fachleuten und Organisationen.
Sekretariat: ¢/o Pro Infirmis.

Der welschsprachige Verband: Secrétariat: Case ville 164, 2800 Delémont.

Der Schweizerische Zentralverein fiir das Blindenwesen (SZB) koordiniert die Tatigkeit
seiner Mitglieder-Organisationen im Sehbehindertenwesen, vertreibt blindentechnische
Hilfsmittel, vermitteit Blindenfihrhunde und fiihrt in der ganzen Schweiz die Taub-
blindenberatung durch.

Sekretariat: St. Leonhardstrasse 32, 9000 St. Gallen.

Die Schweizerische Liga gegen Epilepsie (SLgE) bezweckt die Bekampfung der Epilepsie
auf medizinischer und wissenschaftlicher Grundlage, die schulische und berufliche For-
derung der Erkrankten sowie die Linderung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen
dieses Leidens.

Sekretariat: ¢/o Pro Infirmis.

Die Schweizerische Heilpadagogische Gesellschaft (SHG) unterstitzt und fordert alle
Bestrebungen zur Erziehung, Schulung, Forderung und Betreuung der Lernbehinderten
und geistig Behinderten aller Grade und jeden Alters auf allen Gebieten des privaten und
otfentlichen Lebens.

Sekretariat: Gutenbergstrasse 37, Postfach 225, 3000 Bern 13.

Der Schweizerische Verband fiir erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche (SVE)
macht es sich zur Aufgabe, erziehungsschwierigen, milieugeschiadigten, sozial benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen die angezeigte Erziehung und Ausbildung, die notige
Behandlung und Therapie zuteil werden zu lassen.

Sekretariat: ¢/o Pro Infirmis.

Im Schweizerischen Verband von Werken fiir Behinderte (SVWB) sind die Eingliederungs-
und Dauerwerkstiatten zusammengeschlossen. Er dient der Forderung und Koordination
der Bestrebungen zugunsten der behinderten Erwachsenen im beruflichen und gesell-
schaftlichen Bereich.

Sekretariat: Brunaustrasse 6, 8002 Ziirich.

Die Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Kranken- und Invaliden-Selbsthilfeorganisatio-
nen (ASKIO) unterstiitzt die ihr angeschlossenen Mitgliedsverbinde der Behinderten-
selbsthilfe, organisiert Weiterbildungskurse und aktiviert in Seminarien vor allem junge
Behinderte. Sie setzt sich ein fiir eine behindertenfreundliche Sozialpolitik.

Sekretariat: Effingerstrasse 5, 3011 Bern.

Alle Fachverbinde von Pro Infirmis bilden ihrerseits wieder Zusammenschliisse von
Organisationen und Einzelpersonen unter dem Gesichtspunkt einer bestimmten Behin-
derung. Sie vertreten zusammen mit der Dachorganisation Pro Infirmis generelle Anliegen
aller Gruppen in der Offentlichkeit.

192



	Die Dachorganisation Pro Infirmis und ihre Verbände stellen sich vor

